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24.05 .2019 

Ihr  Antrag  vom 23 .05.2019  nach  dem  Verbraucherinformationsgesetz  über  die  letzten  le-
bensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen zum Betrieb BlockHouse Friedrichstraße, 
Berlin - VIG  415/2019  -

███████████████████

hiermit  bestätige  ich  Ihnen  den  Eingang  Ihres o.g.  Antrags  am  23 .05 .2019,  auf Zugang  zu  den  bei 
uns  vorliegenden  Informationen  in  Bezug  auf Ergebnisse von  durchgeführten  Hygienekontrollen 
bzw.  lebensmittelrechtlichen  Betriebsprüfungen  bei  dem  o. g. Betrieb . 

Wir prüfen  derzeit  Ihr Ersuchen  nach  den  Vorgaben  des  VIG  und  möchten  Sie  hiermit auf Folgen-
des  ausdrücklich  hinweisen : 

1. Aufgrund  der Tatsache,  dass  Sie  Ihren Antrag  über die  Internetplattform  „Topf Secret" gestellt 
haben, vermuten wir,  dass eine  Veröffentlichung der von  Ihnen  beantragten  Unterlagen auf 
der \nternetp\attform  bezweckt wird . Diese Vermutung  ergibt sich  insbesondere  aus  der Ziel-
s~tzung  der Plattform , die  nach  Durchsicht des  Inhalts  deutlich  wird . Wir möchten  Sie  darauf 
hinweisen , dass  ?ie  Bewertung  die durch die  Plattform  zu  eine~ etw~igen Veröffentlichungs-
recht  vertreten  wird  (siehe  unter https://www.foodwatch.org/de/lnform1eren/to~~-secr~t/fra9en-
und-~ntworten/:  Fragen  und  Antworten  bei  Frage:  ,,Dürfen  die  Dokumente veroffenthcht wer-
den?  ) nicht zutreffend  ist. 

2. 

D~s  V!_G  sieht nämlich  ein  Veröffentlichungsrecht der Antragsteller gerade nicht vor. 
Wir moc~ten  Sie  daher vorsorglich,  für den  Fall  einer Herausgabe  der v?n  l~ne~  bean~ragten 
Informationen , darauf hinweisen,  dass  Ihnen  die  Prüfung  der Rechtmäß1gkeIt  einer weiterer 
Verwendung  der Informationen  selbst obliegt. 

Sie  widersprechen  im  Rahmen  Ihres Antrages weiterhin  ausdrück~ic~ der Weitergabe  Ihrer 
personenbezogenen  Daten  an  Dritte . Ihren Widerspruch  können  wir nicht ausnahmslos  gelten 
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E opäischen  Datenschut lassen . Nach Art. 21  _der 
ur Recht zu , jedoch . zg~undver~rdnung  (DS-GVO) steht Ihnen 

zwar grundsätzlich  ein  solc;~rt. 6 Abs . 1 lit.  a bisg~t g~ses nicht fü ~ alle Verarbeitungszwecke 
des Art. 6 DS-GVO . So  si_n licll  ausgenommen  d -GVO von  ein~m  uneingeschränkten 
Widerspruchsrecht ausdru~~ - 1 lit.  c DS-GVQ _' na%~nte_r auch  der hier _einschlägige Verar-
beiungszweck des A~- 6 A de r der Verantwortlich ntlich _die Verarbeitung zur Erfüllung  ei-
ner rechtlic~en  Verpfl1cht~9~hfrage  des Dritten de ~ unterliegt.  N.ach  §  5 J\bs . 2 S. 4 VIG legt 
die zuständige  Stelle  auf das  Dritten  im  Beteiligun; a:;1en  und  die Anschrift des Antragstel -
lers  offen . Bei  Nachfra~ewi~ daher rechtlich  verpflic~t:~  l~hrenNnach  §  5 Abs . 1 VIG bzw . nach 
§  5 Abs . 4 S. 2 VI_G st1n_l  n  Hierauf möchten wir Sie hi~r ~ten dan:ien _und Anschrift, der betref-fenden  Person  mItzu  ei  e  · 

m1 aus rückllch  hinweisen . 

11 der Unterlagen in  elektro  · h F . . 3. 
Eine Zurverfügung~te  ung hlüsselten Versend ni_scS  er orm  ist derzeit mangels der tech-nischen Möglichkeit der ve~sc 

. ung  1. •  d. Art. 32 DS-GVO nicht möglich. Da 
im jetzigen Verfahrensstadium  ni_cht a~sgesc~lo~sen werden kann , dass in  den von  Ihnen an-
geforderten Unterlagen Daten mrt  zumr ndest rndir:ktem Personenbezug enthalten sind , ist der 
postalische Übermitt/ungsweg aus Datenschutzgrunden zu wählen. 

4 . Vo r dem Hintergrund der uns obliegenden Prüfung der Ausschluss- und Beschränkungsgrün-
de nach§ 3 VIG gehen wir im  Zusamr11enhang  mit dem Ausschlussgrund des§ 3 Abs.1 N r . 2 

\it.  a VIG  (Ausschluss  aufgrund  von  entgegenstehenden  privaten  Belangen)  davon  aus,  das 
Sie  an  der Offenlegung  von  personenbezogenen  Daten  kein  Interesse  haben,  somit eine  In-
formationsgewährung  im  Falle  der positiven  Bescheidung  unter Schwärzung  dieser Daten  an 
Sie  erfolgen wird . 

Sollte  das  nicht der Fall  sein,  bitten wir  um  entsprechende  Mitteilung. 

5. Schließlich bitten wir  um Verständnis dafür,  dass die weitere Bearbeitung Ihres Antrages et-
was Zeit in Anspruch nehmen wird . Nach dem VIG - insbesondere § 5 Abs.  1,  Abs.  4 S. 2 -
sind wir mindestens dazu verpflichtet,  dem betroffenen Dritten vorab unsere Entscheidung be-
kannt zu  geben und diesem einen ausreichenden Zeitraum zur Einlegung von  Rechtsbehelfen 
einzuräumen (§  5 Abs.  1 S.  2 Nr. 1,  Abs.  4 S. 2 VIG).  Die  von  § 5 Abs.  2 VIG vorgegebene 
Bearbeitungsfrist stellt dabei  lediglich eine Regelfrist dar,  die in  besonderen Fällen über-
schritten werden kann . Aufgrund der hohen Anzahl  ähnlich gelagerter Informationsbegehren 
ist eine Überschreitung des in  § 5 Abs. 2 VIG  genannten Zeitraums unvermeidbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 


